
882 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 

des Fmanzausschusses 

über die Regierungsvorlage (811 der Beilagen) : 
Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuer­
gesetz 1988, das Bewertungsgesetz 1955, das 
Vermögensteuergesetz 1954, das Pensionskas­
sengesetz, das Erbschafts- und Schenkungssteu­
ergesetz 1955, das Bundesgesetz, mit dem eine 
Sonderabgabe von Erdöl erhoben wird, die 
Bundesabgabenordnung und das Abgabenver-
waltungsorganisationsgesetz geändert werden 

Kernstück des vorliegenden Gesetzentwurfes ist 
die einfachgesetzliche Umsetzung des durch Bun­
desverfassungsgesetz vorgesehenen Abgeltungsmo­
delis bei der Besteuerung bestimmter Kapitalanla­
gen. 

Die Umsetzung erfolgt in der Weise, daß auf den 
für die 1 O%ige Kapitalertragst�uer bestehenden 
rechtlichen Instrumentarien aufgebaut wird. Diese 
bleiben mit einigen Ausnahmen im wesentlichen 
un�erändert. Die Ausnahmen betreffen die Anhe­
bung des Steuersatzes auf 22%, die Abschaffung von 
- mit dem System einer Endbesteuerung nicht 
vereinbarer -'- Kapitalertragsteuerbefreiungen für 
(sonst schon bisher einkommensteuerpflichtige) 
Kapitalerträge aus Eckzinseinlagen und aus Sicht­
einlagen sowie die Einführung einer Befreiungser­
klärung für Kapitalerträge aus Geldeinlagen bei 
Banken. Zusätzlich zu den bestehenden Instrumen­
tarien werden eigene Regelungen über die Funk­
tionsweise der Steuerabgeltung eingeführt. Schließ­
lich werden die vom Abgeltungsmodell betroffenen 
Steuerarten in der Weise vernetzt, daß die 
Besteuerung der betreffenden Kapitalanlagen bei 
der Vermögensteuer und bei der Erbschafts- und 
Schenkungssteuer für Erwerbe von Todes wegen 
aus dem Kreis der .zu besteuernden Wirtschafts güter 
bzw. des zu besteuernden Vermögens ausgenom� 
men wird. Die im Bereich der Einkommensteuer 
geregelte Kapitalertragsteuer stellt im Verhältnis zu 
den erwähnten Steuern somit eine Art Äquivalenz-

besteuerung dar. Die im Einkommensteuergesetz 
vorgenommenen Änderungen werden über § 24 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 auch für die 
Körperschaftsteuer wirksam. 

Weiters soll eine besondere Regelung eingeführt 
werden, wonach Teile des Krankengeldes als 
sonstiger Bezug behandelt werden. 

Vermögensteuerrelevante Maßnahmen sollen im 
Hinblick auf die für diesen Zeitpunkt geplante 
Etappe der Steuerreform auf den 1. Jänner 1994 
verschoben werden. 

Die Sonderabgaben von Banken und Erdöl sollen 
um ein Jahr verlängert werden. Die vom Verfas­
sungsgerichtshof aufgehobene Fristenbestimmung 
für die Verfahrenswiederaufnahme soll verfassungs­
konform gefaßt werden. Bei der Versicherungs­
steuer und der Feuerschutzsteuer sind Änderungen 
bzw. Ergänzungen bei den Zuständigkeitsregelun­
gen erforderlich. 

Schließlich sollen die beamteten Mitglieder der 
Senate in Abgabensachen in Ausübung ihres Amtes 
weisungsfrei gestellt werden. 

Der Finanzausschuß hat die erwähnte Regie­
rungsvorlage in seiner Sitzung am 9. Dezember 
1992 in Verhandlung genommen. In der Debatte 
ergriffen außer dem Berichterstatter die Abgeordne­
ten Mag. S c h r e i n e r, A u e r, Dr. N owo t n y, 
Dipl.-Kfm. Dr. S t urn m v  ol l, Dipl.-Vw. Dr. 
L a c k n e r, Ing. S c h w ä r z l e r, Mag. Dr. Made­
leine P e t  r 0 v i c, Eleonore H 0 s t a s c h, B ö -
h a  c k e r, Dipl.-Kfm. Dr. K e i  m e I, Dipl.-Kfm. 
Holger B a u  e r und Mag. P·e t e r sowie der 
Bundesminister für Finanzen Dipl.-Kfm. L a  c i n a 
das Wort. 

Die Abgeordneten Dr. N o w  0 t n y und 
Dipl.-Kfm. Dr. S t urn m v  0 II brachten einen 
Abänderungsantrag ein, der wie folgt begründet 
war: 
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2 882 der Beilagen 

Zu Z 1 und 3 (Art. I Z 1 a und 4 a): 

Die Anhebung des Tarif-Einschleifbetrages sowie 
des Grenzbetrages für sonstige Bezüge stellt sicher, 
daß Bezüge in Höhe der Ausgleichszulagenricht­
sätze (sogenannte Mindestpensionen) weiterhin 
steuerfrei gestellt sind. 

Zu Z 2 und 4 (Art. I Z 3 und 5 a): 

Die bisherige Fassung dieser Bestimmungen sah 
das Herausrechnen einer Komponente für den 13. 

und 14. Monatsbezug lediglich für gesetzliche 
Krankengeldbezüge vor. Im Hinblick auf die 
praktisch gleichgelagerte Situation bei b<;stimmten 
Bezügen nach dem Heeresgebührengesetz wird die 
sachliche Reichweite dieser Bestimmungen auf 
derartige Bezüge ausgedehnt. 

Bei der Abstimmung wurde der gegenständliche 
Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des oben 
erwähnten Abänderungsantrages mit wechselnden 
Mehrheiten angenommen. 

Mag. Schlögt 

Berichterstatter 

Weiters traf der Ausschuß folgende Festellung: 

Zu Artikel I Z 12: 

1. § 97 Abs. 1 und 2 jeweils letzter Satz EStG 
1988 sollen in Anlehnung an § 21 BAO verhindern, 
daß Kapitalvermögen, das in wirtschaftlicher 
Betrachtungsweise Betriebsvermögen nahe kommt, 
der "Rege/besteuerung" entzogen wird. 

2. Die Anwendung dieser Bestimmungen auf 
Kapitalvermögen naher Angehöriger hat im wesent­
lichen auf Fälle offenkundig mißbräuchlicher 
Gestaltungen beschränkt zu bleiben. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Finanzausschuß somit den A n  t ra g, der National-
rat wolle dem a n g e s c hi 0 s s e n  en G e s e t z  -
e n t w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Wien, 1992 12 09 

Dr. Nowotny 

Obmann 

/. 
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Bundesgesetz mit dem das. Einkommen­
steuergesetz 1988, das Bewertungsgesetz 1955, 
das Vermögensteuergesetz 1954, das Pensions­
kassengesetz, das Erbschafts� und Schenkungs­
steuergesetz 1955, das Bundesgesetz mit dem 
eine Sonderabgabe von Banken erhoben wird, 
das Bundesgesetz, mit dem eine Sonderabgabe 
von Erdöl erhoben wird, die Bundesabgaben­
ordnung und das Abgabenverwaltungsorgani-

sationsgesetz geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Einkommensteuergesetz 1988 

Das Einkommensteuergesetz 1988, BGBI. 
Nr. 400/1988, zuletzt geändert durch BGBI. 
Nr. 449/1992, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 33 Abs. 4 Z 1 entfällt der drittletzte Satz. 

1 a. Im § 33 Abs. 7 tritt"an die Stelle des Betrages 
v�>n ,,6 000 S" jeweils der Betrag von ,,7 400 S". 

2. Im § 35 Abs. 2 wird als zweiter Satz eingefügt: 

"Die Minderung der Erwerbsfähigkeit (Grad der 
Behinderung) richtet sich in Fällen, 

1. in denen Leistungen wegen einer Behinderung 
erbracht werden, nach der hiefür maßgeben­
den Einschätzung, 

2. in denen keine eigenen gesetzlichen Vorschrif­
ten für eine Einschätzung bestehen, nach den 
§§ 7 und 9 Abs. 1 des Kriegsopferversorgungs-
gesetzes 1957." . ' 

3. Im § 41 Abs. 4 und im § 73 Abs. 1 wird jeweils 
folgender Satz angefügt: 

"Ungeachtet des vorläufigen Steuerabzugs gemäß 
§ 69 Abs. 2 gilt ein Siebentel dieser Bezüge als -ein 
Bezug, der mit dem festen Steuers atz des § 67 Abs. 1 

1. 

4. 1m § 57 Abs. 2 Z 1 entfällt der drittletzte Satz. 

4 a. Im § 67 Abs. 1 tritt an die Stelle des Betrages 
von" 18 700 S" jeweils der Beti-ag von ,,20 000 S". 

5 .. Im § 69 Abs. 2 wird als vorletzter Satz 
eingefüg't: 

"In diesem Lohnzettel sind ein Siebentel des 
Krankengeldes gesondert als sonstiger Bezug 
gemäß § 67 Abs. 1 und 6% dieses Bezuges, 
höchstens jedoch die einbehaltene Lohnsteuer, als 
darauf entfallende Lohnsteuer auszuweisen." 

5 a. Im § 69 Abs. 3 wird als vorletzter Satz 
eingefügt: 

"In diesem Lohnzettel sind ein Siebentel der Bezüge 
gemäß Abschnitt VI des Heeresgebührengesetzes 
1985 gesondert als sonstiger Bezug gemäß § 67 
Abs. 1 und 6% dieses Bezuges, höchstens jedoch die 
einbehaltene Lohnsteuer, als darauf entfallende 
Lohnsteuer auszuweisen." 

6. Im § 77 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 

"Eine Neuberechnung der Lohnsteuer ist unzuläs­
sig, wenn im laufenden Kalenderjahr an den 
Arbe;tnehmer Krankengeld aus der gesetzlichen 
Krankenversicherung ausbezahlt wird." 

7. § 94 lautet 

"Befreiung von der Kapitalertragsteuer 

§ 94. Der zum Abzug Verpflichtete (§ 95 Abs. 3) 
hat keine Kapitalertragsteuer abzuziehen: 

1. Bei jeglichen Kapitalerträgen, wenn Gläubiger 
und Schuldner der Kapitalerträge dieselbe Person 
sind. 

2. Unter folgenden Voraussetzungen bei den 
Kapitalerträgen von Körperschaften im Sinne des 
§ 1 Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes 1988: 

zu versteuern war und von dem 6% Lohnsteuer .. _""-­

einbehalten wurde." 

Es handelt sich um Gewinnanteile (Dividen­
den), Zinsen und sonstige Bezüge aus Aktien, 
Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung oder an Erwerbs- und Wirtschafts­
genossenschaften und 
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4 882 der Beilagen 

die Körperschaft ist mindestens zu einem 
Vienel unmittelbar am Grund- oder Stamm­
kapital beteiligt. 

3. Bei Zinserträgen aus Geldeinlagen und 
sonstigen Forderungen bei Banken, wenn der 
Gläubiger der Kapitalerträge eine in- oder ausländi­
sche Bank ist. 

4. Bei Zinsenrägen aus Geldeinlagen und 
sonstigen Forderungen, die bei ausländischen 
Betriebsstätten von Banken bestehen. 

5. Bei Kapitalenrägen im SillIle des § 93 Abs. 2 
Z 3 und Abs. 3 unter folgenden Voraussetzungen: 

a) Der Empfänger erklän dem zum Abzug 
Verpflichteten bei Nachweis seiner Identität 
schriftlich, daß die Zinsenräge als Betriebs" 
einnahmen eines in- oder ausländischen 
Betriebes, ausgenommen eines Hoheitsbetrie­
bes (§ 2 Abs. 5 des Körperschaftsteuergeset­
zes 1988) zu erfassen sind (Befreiungserklä­
rung). 

b) Der Empfänger leitet eine · Gleichschrift der 
Befreiungserklärung unter Angabe seiner 
Steuernummer im Wege des zum Abzug 
Verpflichteten dem zuständigen Finanzamt 
zu. 

c) Bei Kapitalenrägen gemäß § 93 Abs.3 sind das 
Wenpapier. und der Kupon auf dem Depot 
einer Bank hinterlegt. 

Der Empfänger hat dem zum Abzug Verpflichte­
ten und dem zuständigen Finanzamt im Wege des 
zum Abzug Verpflichteten unverzüglich alle Um­
stände mitzuteilen, die dazu führen, daß die 
Kapitalerträge nicht mehr zu den Einnahmen eines 
in- oder ausländischen Betriebes gehören (Wider­
rufserklärung). Die Befreiung beginnt mit dem 
Vorliegen sämtlicher unter lit. a bis c angeführter 
Umstände und endet mit dem Wegfallen der 
V orallssetzung der lit. c, der Abgabe der Widerrufs­
erklärung oder mit der Zustellung eines Bescheides, 
in dem festgestellt wird, daß die Befreiungserklä­
rung unrichtig ist. 

6. Bei Kapitalenrägen aus Geldeinlagen und 
sonstigen Forderungen bei Banken (§ 93 Abs. 2 Z 3) 
sowie aus Forderungswenpapieren (§ 93 Abs. 3), 
wenn die Kapitalerträge einem Kapitalanlagefonds 
i� Sinne des Jnvestmentfondsgesetzes, einer Pen­
sIOns- oder Unterstützungskasse und sonstigen 
Hilfskasse oder einer Versorgungs- oder Unterstüt­
zungseinrichtung einer öffentlich-rechtlichen Kör­
perschaft zugehen. 

7. Bei Kapitalerträgen aus jungen Aktien und 
Genußscheinen, wenn die Voraussetzungen des § 27 
Abs. 3 vorliegen. . -

8. Bei Kapitalerträgen aus Forderungswenpapie­
ren, die von internationalen Finanzinstitutionen vor 
dem 1. Oktober 1992 begeben worden sind. 

-

9. Bei der Ausgabe von Anteilsrechten auf Grund 
einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (§ 3 
Abs. 1 Z 29)." 

8. In § 95 Abs. 1 tritt an die Stelle des 
Prozentsatzes ,,10%" der Prozentsatz ,,22% ". 

9. Im § 95 Abs. 4 Z 3 lautet der zweite Satz: 

"Die Meldung des Eintritts von Umständen, die die 
Abzugspflicht beenden oder begründen (insbeson­
dere Befreiungserklärung oder Widerrufserklä­
rung), oder die Zustellung eines Bescheides im Sinne 
des § 94 Z 5 letzter Satz gilt als Veräußerung. " 

10. Im § 95 Abs. 4 Z 4 wird folgender Satz 
angefügt: 

"Bei Meldung des Eintritts von Umständen, die die 
Abzugspflicht beenden oder begründen (insbeson­
dere Befreiungserklärung oder Widerrufserklä­
rung), oder bei Zustellung eines Bescheides im Sinne 
des § 94 Z 5 letzter Satz gilt der Zinsenrag, der auf 
den Zeitraum vom letzten Zufließen gemäß § 19 bis 
zur Meldung oder Zustellung entfällt, als zugeflos­
sen." 

11. Im § 96 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Das Finanzamt hat die Abfuhr der 
Steuerabzugsbeträge in geeigneter Form zu überwa­
chen." 

12. § 97 lautet: 

"Steuerabgeltung 

§ 97. (1) Die Einkommensteuer für Kapitaler- -
träge gemäß § 93 Abs. 2 Z 3 sowie Abs. 3, die 

1. der Kapitalenragsteuer unterliegen und 
2. zu den Einkünften aus Kapitalvermögen (§ 27) 

gehören, 
gilt als durch den Steuerabzug abgegolten. Davon 
ausgenommen sind Kapitalerträge aus Kapitalver­
mögen, das der Besicherung betrieblicher Verbind-
1ichkeiten des Steuerpflichtigen dient. 

(2) Die Einkommensteuer für· im Inland bezogene 
Kapitalenräge aus Forderungswenpapieren, die 

1. nicht der Kapitalenragsteuer unterliegen und 
2. zu den Einkünften aus Kapitalvermögen 

gehören, 
gilt durch einen der kuponauszahlenden Stelle in 
Höhe der Kapitalenragsteuer freiwillig geleisteten 
Betrag als abgegolten, Der Steuerpflichtige muß 
dazu der kuponauszahlenden Stelle unverzüglich 
den unwiderruflichen Auftrag erteilen, den Betrag 
wie eine Kapitalenragsteuer abzuführen. Der 
Betrag gilt als Kapitalenragsteuer von Kapitalenrä­
gen gemäß § 93 Abs.3. Von der Abgeltung der 
Einkommensteuer ausgenommen. sind Kapitaler­
träge aus Kapitalvermögen, das der Besicherung 
betrieblicher Verbindlichkeiten des Steuerpflichti­
gen dient. 
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(3) Soweit die Steuer nach Abs. 1 oder 2 
abgegolten ist, sind die Kapitalerträge weder beim 
Gesamtbetrag der Einkünfte noch beim Einkommen 
(§ 2 Abs. 2) zu berücksichtigen. Dies gilt nur bei 
Berechnung der Einkommensteuer des Steuerpflich­
tigen. 

(4) Ist die nach dem Steuertarif für Kapitalerträge 
im Sinne des Abs. 1 und 2 zu erhebende 
Einkommensteuer geringer als die Kapitalertrag­
steuer oder der freiwillig geleistete Betrag, so ist die 
Kapitalertragsteuer oder der freiwillig geleistete 
Betrag auf Antrag auf die zu erhebende Einkom­
mensteuer anzurechnen und mit dem übersteigen­
den Betrag zu erstatten. Der Antrag kann innerhalb 
von zwei Kalenderjahren ab dem Ende des 
Veranlagungsjahres gestellt werden. Für die Berech­
nung des zu erstattenden Betrages gilt folgendes: 

1. Die Kapitalerträge sind ohne jeden Abzug 
anzusetzen. 

2. Die Anrechnung ist betraglich insoweit ausge­
schlossen, als der Steuerpflichtige den An­
spruch auf einen Alleinverdienerabsetzbetrag 
oder einen Kinderabsetzbetrag vermittelt. Der 
Kinderabsetzbetrag ist dabei mit 350 S monat­
lich anzusetzen. 

(5) Bei der Erstattung der für 1993 einbehaltenen 
Kapitalertragsteuer ist der für 1994 geltende 
Einkommensteuertarif anzuwenden. " 

13. § 98 Z 5 lautet: 

,,5. Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des 
§ 27, wenn 

. 

a) es sich dabei um Kapitalerträge gemäß § 93 
Abs. 2 Z 1 und 2 handelt und Kapitaler­
tragsteuer abzuziehen war oder 

b) das Kapitalvermögen durch inländischen 
Grundbesitz, durch inländische Rechte, 
die den Vorschriften des bürgerlichen 
Rechtes über Grundstücke unterliegen, 
oder durch Schiffe, die in ein inländisches 
oder ausländisches Schiffsregister einge­
tragen sind, unmittelbar oder mittelbar 
gesichert ist, es sei denn, es handelt sich um 
Forderungswertpapiere gemäß § 93 Abs. 3. 

Von der beschränkten Steuerpflicht sind 
Zinsen aus Forderungen, die in ein öffentliches 
Schuldbuch eingetragen sind, ausgenommen. " 

14. § 108 Abs. 11 entfällt. 

15. § 112 Z 7 lautet: 

,,7. § 27 Abs. 5 für Wertpapiere, die vor dem 
1. Jänner 1989 erworben worden sind, hin­
sichtlich der Veranlagung für die Jahre 1989 
bis 1992. Im Rahmen der Kapitalertragsteuer 
gilt jedoch § 123." 

16. a) Die Z 1 bis 6, 12 und 13 sind anzuwenden, 
wenn die Einkommensteuer veranlagt wird, erstma­
lig bei der Veranlagung für das Kalenderjahr 1993, 

wenn die Einkommensteuer (Lohnsteuer) durch 
Abzug eingehoben oder durch Jahresausgleich 
festgesetzt wird, für Lohnzahlungszeiträume, die 
nach dem 31. Dezember 1992 enden. In Z 12,ist der 
letzte Satz des § 97 Abs. 1 und 2 jeweils nur im Falle 
von Besicherungen anzuwenden, die nach dem 
30. September 1992 erfolgt sind. 

b) Hins�chtlich von Kapitalerträgen gemäß § 93 
Abs.2 Z 3 und Abs. 3 gilt § 123 für Zeiträume bis 
31. Dezember 1992. Die Kapitalertragsteuer ist 
gemäß den Z 7 bis 13 von Kapitalerträgen im Sinne 
des § 93 Abs. 2 Z 3 einzubehalten, die auf Zeiträume 
nach dem 31. Dezember 1992 entfallen. Dies gilt 
auch für Kapitalerträge im Sinne des § 93 Abs. 3, 
deren Fälligkeit nicht jedes Jahr eintritt. Abwei­
chend von § 9S beträgt der Steuersatz für 
Kapitalerträge gemäß § 93 Abs. 3, die bis 31. De­
zember 1993 fällig werden, bei Fälligkeit im 
1. Kalendervierteljahr 1993 . . . . . . . . . . . . . . .  13% 
2. Kalendervierteljahr 1993 . . .  . . . . . . . . . . . .  16% 
3. Kalendervierteljahr 1993 . . . . . . . . . . . .  . . .  19% 
4. Kalendervierteljahr 1993 . . . . . . . . . . . . . . .  22% 

17. Für Forderungswertpapiere, die dem Steuer­
pflichtigen bereits vor dem 30. Juni 1993 zuzurech- . 
nen sind, kann ein Auftrag im Sinne der Z 12 bis 
zum 30. Juni 1993 erteilt werden. Für Anteilscheine 
an einem Kapitalanlagefonds ist an Stelle des 
30. Juni 1993 jeweils der 31. März 1994 maßgeblich. 

Artikel 11 

Bewertungsgesetz 1955 

Das Bewertungsgesetz 1955, . BGBI. 
Nr. 148/1955, zuletzt geändert durch BGBI. 
Nr. 450/1992, wird wie folgt geändert: 

1. Die gemäß § 20 des Bewertungsgesetzes 1955 
in Verbindung mit Art. IV Z 3 des Abgabenände­
rungsgesetzes 1991, BG BI. N r. 695/1991, zum 
1. Jänner 1993 vorgesehene Hauptfeststellung der 
Einheitswerte für wirtschaftliche Einheiten des 
Betriebsvermögens ist zum 1. Jänner 1994 durchzu­
führen. 

2. Im § 69 Abs. 1 Z 1 wird folgende lit. d 
angefügt: 

"d) Wirtschaftsgüter im Sinne der lit. a bis c 
gehören nicht zum sonstigen Vermögen, 
soweit deren Erträge der Steuerabgeltung 
gemäß § 97 des Einkommensteuergesetzes 
1988 unterliegen;" 

3. § 77 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Nicht abzugsfähig sind Schulden und Lasten, 
soweit sie mit einem gewerblichen Betrieb in 
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen oder in 
wir;tschaftlichem Zusammenhang mit Wittschafts­
gütern stehen, die nicht zum Vermögen im Sinne 
dieses Gesetzes gehören. Es sind auch Schulden und 
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Lasten nicht abzugsfähig, die in wirtschaftlichem 
Zusammenhang mit Wirtschaftsgütern stehen, die 
gemäß § 69 Abs. 1 lit. d nicht zum sonstigen 
Vermögen gehören." 

4. Die Z 2 und 3 sind aufVeranlagungszeitpunkte 
anzuwenden, die nach dem 3 L Dezember 1992 
liegen. 

Artikel III 

Vermögensteuergesetz 

Das Vermögensteuergesetz 1954, zuletzt geän­
dert durch BGBI. Nr.448/1992, wird wie folgt 
geändert: 

. 

1. § 5 Abs. 1 Z 3 lautet: 

,,3. 150 000 Schilling für jedes minderjährige 
Kind, wenn die Kinder zum Haushalt �des 
Steuerpflichtigen gehören oder überwiegend 
auf 'seine Kosten unterhalten und erzogen 
werden. Der Freibetrag wird auf Antrag, für 
volljährige Kinder gewährt, die überwiegend 
auf Kosten des Steuerpflichtigen unterhalten 
und für einen Beruf ausgebildet werden und 
das 27: Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
wenn für diese Kinder im Veranlagungszeit­
punkt Anspruch auf die Gewährung von 
Familienbeihilfe auf Grund des Familienla­
stenausgleichsgesetzes in der jeweils geltenden 
Fassung besteht. § 11 Abs. 3 gilt, entspre­
chend." 

2. Der mit l. Jänner 1989 begonnene und gemäß 
§ 12 des Vermögensteuergesetzes 1954 mit drei 
Jahren bestimmte Hauptveranlagungszeitraum der 
Vermögensteuer wird auf fünf Jahre erstreckt. 

3. Die nächste Hauptveranlagung der Vermögen­
steuer ist zum 1. Jänner 1994 durchzuführen. 

4. Liegen die Voraussetzungen für eine Neuver­
anlagung der Vermögensteuer zum 1. Jänner 1993 
nach den Bestimmungen des § 13 Abs. 1 des 
Vermögensteuergesetzes 1954, BGBI. Nr. 192/ 
1954, nicht vor, so ist zur Durchführung des 
Artikels II Z 2 und 3 auf Antrag eine Neuveranla­
gung durchzuführen, wobei § 13 Abs. 1 Z 1 des 
Vermögensteuergesetzes 1954, nicht zur Anwen­
dung gelangt. 

5. Der Antrag gemäß Z 4 kann bis 30. Juni 1994 
oder bis zum Ablauf eines Monates, seitdem die 
bisherige Veranlagung rechtskräftig geworden ist, 
gestellt werden. 

6. Die Z 1 ist auf Veranlagungszeitpunkte 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1992 
liegen. 

Artikel IV 

Pensionskassengesetz 

Das Pensionskassengesetz, BGBI. Nr. 28111990, 
in der Fassung des BGBI. Nr. 695/1991, wird wie 

. folgt geändert: 

Im Abschnitt VIII Artikel II Z 3 und 5 werden die 
Jahreszahlen von" 1992" auf ,,1993" geändert. 

Artikel V 

Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955 

Das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 
1955, BGBI. Nr. 14111955, zuletzt geändert durch 
BGBI. Nr. 656/1989, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 15 Abs. 1 Z 16 tritt an die Stelle des 
Punktes ein Strichpunkt; als Z 17 wird angefügt: 

,,17. Erwerbe von Todes wegen von Kapitalver­
mögen, soweit dessen Erträge im Zeitpunkt 

, des Todes des Erblassers der Steuerabgeltung 
gemäß § 97 des Einkommensteuergesetzes 
1988 unterliegen." 

2. Z 1 ist auf Erwerbe von Todes wegen 'nach 
Personen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
1992 verstorben sind. 

Artikel VI 

Sonderabgabe von Banken 

Das Bundesgesetz, mit dem eine Sonderabgabe 
von Banken erhoben wird, BGBI. Nr. 553/1980, 
zuletzt geändert durch BGBI. Nr. 29/1991, wird 
wie folgt geändert: 

Im § 7 Abs. 1 tritt an die Stelle der Jahreszahl 
,,1992" die Jahreszahl ,,1993". 

Artikel VII 

Sonderabgabe von Erdöl 

Das Bundesgesetz, mit dem eine Sonderabgabe " 
von Erdöl erhoben wird, BGBI. Nr. 554/1980, 
zuletzt geändert durch BGBI. Nr. 29/1991, wird 
wie folgt geändert: 

Im § 8 Abs. 1 tritt an die Stelle der Jahreszahl 
,,1993" die Jahres'zahl ,,1994". 

Artikel VIII 

Bundesabgabenordnung 

Die Bundesabgabenordnung, BGBI. Nr. 194/ 
1961, zuletzt geändert durch BGBI. Nr. 449/1992, 
und die Kundmachung des Bundeskanzlers BGBI. 
Nr. 648/1992, wird wie folgt geändert: 

1. § 67 lautet: 

,,§ 67. Für die Erhebung der Versicherungssteuer 
und der Feuerschutzsteuer ist das Finanzamt örtlich 
zuständig, in dessen Bereich sich der Ort der 
Geschäftsleitung, des Sitzes (Wohnsitzes) oder der 
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wirtschaftlich bedeutendsten inländischen Betriebs­
stätte des Versicherers oder seines zur Entgegen­
nahme des Versicherungsentgeltes Bevollmächtig­
ten befindet." 

2. § 209 a Abs. 2 lautet: 

,,(2) Hängt eine Abgabenfestsetzung unmittelbar 
oder mittelbar von der Erledigung einer Berufung 
oder eines in Abgabenvorschriften vorgesehenen 
Antrages (§ 85) ab, so steht der Abgabenfestsetzung 
der Eintritt der Verjährung nicht entgegen, wenn 
die Berufung oder der Antrag vor diesem Zeitpunkt 
oder vor Ablauf der Frist des § 304 eingebracht 
wurde." 

3. § 271 Abs. 1 lautet: 

,,(1) (Verfassungsbestimmung). Die Mitglieder 
der Berufungssenate sind in Ausübung ihres Amtes 
an keine Weisungen gebunden." 

4. § 304 lautet: 

,,§ 304. Nach Eintritt der Verjährung ist eine 
Wiederaufnahme des Verfahrens ausgeschlossen, 
sofern ihr nicht ein vor diesem Zeitpunkt oder vor 
Ablauf einer Frist von zehn Jahren ab dem 
Zeitpunkt des Entstehens des Abgabenanspruches 
(§ 4) eingebrachter Antrag gemäß § 303 Abs. 1 
zugrunde liegt." 

Artikel IX 

Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz 

Das Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz, 
BGBI. Nr. 18/1975, zuletzt g�ändert durch BGBI. 
Nr. 449/1992, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 7 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Befindet sich weder die Geschäftsleitung noch der 
Sitz (Wohnsitz) noch eine Betriebsstätte des 
Versicherers oder seines zur Entgegennahme des 
Versicherungs entgeltes Bevollmächtigten im Inland, 
so obliegt die Erhebung der Versicherungssteuer 
und der Feuerschutzsteuer für den Bereich des 
gesamten Bundesgebietes dem Finanzamt für. 
Gebühren und Verkehrsteuern in Wien." 

2. § 9 lautet: 

,,§ 9. Dem Finanzamt Feldkirch obliegt unbe­
schadet des § 7 Abs. 1 letzter Satz neben seinem 
allgemeinen Aufgabenkreis für den Bereich des 
Landes Vorarlberg die Erhebung der Stempel- und. 
Rechtsgebühren, ausgenommen die Gebühr für 
handelsstatistische Anmeldungen, wenn diese nicht 
in Stempelmarken zu entrichten ist, der Kapitalver­
kehrsteuern, der Erbschafts- und Schenkungssteuer, 
der Grunderwerbsteuer, der Versicherungssteuer, 
der Feuerschutzsteuer und der Spielbankabgabe." 

3. Nach § 17 wird folgender § 17a eingefügt: 

. ,,§ 17 a. § 7 Abs. 1 in der Fassung des Bundesge­
setzes BGBI. Nr . . .  ./1992 tritt gleichzeitig mit dem 
Iilkrafttreten des Abkommens über den Europäi­
schen Wirtschaftsraum für nach diesem Zeitpunkt 
entstehende Abgabenansprüche in Kraft." 
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